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2. BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG 
  

 „Burgäcker – Äuble II“  
 Textteil vom 26.04.2019, ergänzt 09.09.2019   
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AUSFERTIGUNG 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes, sowie die schriftlichen Festlegungen mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen des Gemeinderats der Stadt Rottenburg am Neckar übereinstimmen. 
 
Rottenburg am Neckar, den ___________________ 
 
_______________________      _________________________ 
Erster Bürgermeister       Leiterin des Stadtplanungsamtes 
 
Inkrafttreten § 10 Abs. 3 BauGB                  24.01.2020 
 
 
Rottenburg am Neckar, den ___________________   _________________________ 

                                                                                                                                                 Leiterin des Stadtplanungsamtes 

 

 

  

  
  

  

  

  

15.11.2019 

24.01.2020 

gez. T. Weigel gez. A. Garthe 

gez. A. Garthe 



I. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN   
 § 9 Abs.1 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
Die 2. Änderung der Bebauungspläne „Burgäcker-Äuble II“ betrifft die Begrenzung der An-
zahl der Wohneinheiten in den mit WR° (Reines Wohngebiet) bezeichneten Planbereichen. 
 
Im Übrigen gelten die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Burgäcker-
Äuble II“ rechtsverbindlich seit 05.10.1982, sowie die der 1. Änderung, rechtsverbindlich seit 
08.06.1995 unverändert weiter. 
 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634). 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt, die Änderun-
gen sind blau markiert: 
  

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl2000581-1&doc.part=D&doc.price=6.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/avr/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=185&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GBl201355&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
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1 Maß der baulichen Nutzung  
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag von Grundflächenzahl (GRZ) 
i.V.m. der GFZ festgesetzt. Diese Festsetzungen werden nicht verändert. 
 
 

2 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 22 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO i. V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO 
 

 
 
Im WR° sind pro Gebäude maximal 3 WE zulässig. 

 
 
 
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
 

Die Satzung über örtliche Bauvorschriften im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Burgäcker – Äuble II“ gelten unverändert weiter. 

 
 
 
III. Hinweise 
 
1 Naturschutz 
 

1.    In einer Artenschutzprüfung ist zu klären, ob in den vorhandenen Gebäuden und Ge-
hölzen, die einer Nachverdichtung und Neubebauung weichen sollen, Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten“ europarechtlich geschützter Arten vorkommen. 
 

2.    Vegetationszonen mit günstigen Lebensbedingungen für Zauneidechsen sind in die 
Artenschutzprüfung einzubeziehen, wenn sie baulich beansprucht werden. 
  

3.    Habitatverluste sind ggf. durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach §44 Abs. 5 
Satz 3 BNatschG im räumlich-funktionalen Zusammenhang zu ersetzen und der Erfolg 
ist durch ein qualifiziertes Monitoring zu überwachen. 
 

4.    Durch rechtzeitige Vergrämungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass ein unvermeid-
bares Töten europarechtlich geschützter Arten im Zuge der Erschließung und Bebau-
ung die Signifikanzschwelle des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG nicht überschreitet. 
 

5.    Gehölzrodungen sind im Zeitraum Oktober bis Februar durchzuführen. Gleiches gilt 
für den Abriss von Gebäuden, die Nistplätze aufweisen. 

 
Anlage: rechtsverbindlicher Textteil zum Bebauungsplan „Burgäcker – Äuble II“ 
  

§ 9 (1) Nr. 6 BauGB 
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Anlage 
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Änderung\01_VERFAHRENSVERMERKE_§13a.docx 

 2. Änderung        

 VERFAHRENSVERMERKE 
 

 

 
Änderungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB 
i.V. mit § 13a BauGB     04.06.2019  

 Ortsübliche Bekanntmachung   am 14.06.2019   

 Auslegungsbeschluss § 3 Abs. 2 BauGB     04.06.2019  
 Öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB vom 24.06.2019 bis 24.07.2019   

 
Lageplan mit zeichnerischen Festsetzungen, 
gesonderter Textteil in der Fassung vom 26.04.2019     

 Begründung in der Fassung vom 26.04.2019     

 Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB     22.10.2019  

 
Lageplan mit zeichnerischen Festsetzungen, 
gesonderter Textteil in der Fassung vom 26.04.2019, ergänzt 09.09.2019   

 Begründung in der Fassung  vom 26.04.2019     

 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes, sowie 
die schriftlichen Festsetzungen mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats der Stadt 
Rottenburg am Neckar übereinstimmen.      

 Rottenburg am Neckar, den 15.11.2019        

 Gez. T. Weigel      Gez.A.Garthe  
 Erster Bürgermeister      Leiterin des 

Stadtplanungsamtes  

 Inkrafttreten § 10 Abs. 3 BauGB    am  24.01.2020  

 Rottenburg am Neckar, den 24.01.2020      Gez. A.Garthe  

       
Leiterin des 
Stadtplanungsamtes  
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Übersichtsplan ohne Maßstab 
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1. Erfordernis der Planänderung 
 
Das Gebiet „Burgäcker – Äuble II“ bildet ein seit den 1980er Jahren aufgesiedeltes Wohnge-
biet am westlichen Rand der Kernstadt von Rottenburg am Neckar. Aufgrund vermehrter 
Nachfrage nach Erweiterungsmöglichkeiten im Bestand, sowie der stadtplanerischen Absicht 
eine verträgliche Nachverdichtung zuzulassen, soll die in weiten Teilen des Gebiets geltende 
Begrenzung von maximal 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zu 3 Wohneinheiten je Wohn-
gebäude geändert werden. 
 
 
 
2. Übergeordnete Planungen 
2.1  Regionalplan Neckar-Alb 
 
Im Regionalplan ist das Plangebiet als Siedlungsfläche Wohnen dargestellt. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Rottenburg am 
Neckar-Hirrlingen-Neustetten-Starzach (Stand 07.12.2018) ist das Plangebiet als Wohnbau-
fläche dargestellt. Es ist keine Anpassung oder Änderung notwendig. 
 
 
 
3. Beschreibung des Planbereiches 
 
Das Bebauungsplanänderungsverfahren umfasst den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Burgäcker – Äuble II“ mit einer Größe von etwa 14,2 ha. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt: 

 westlich durch den Siedlungsrand 
 südlich durch das stark hängige Gelände zwischen der Kalkweiler Steige und der 

Remmingsheimer Straße, sowie den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Burgäcker – Äuble II – südlich der Kalkweiler Steige“ 

 östlich durch „Burgäckerstraße“ und „Kalkweiler Tor“ 
 nördlich durch Magdeburger Straße und Posenweg 

  
 
 
4. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Der bestehende Bebauungsplan „Burgäcker – Äuble II“ (in Kraft getreten  am 05.10.1982) 
muss überarbeitet werden um die gewünschte Erhöhung der maximal zulässigen Wohnein-
heiten realisieren zu können. 
Die 1. Änderung für den Bebauungsplan (in Kraft getreten am 08.06.1995) bezog sich auf die 
Zulassung von Nebenanlagen. 
 
 
 
5. Verfahrensart 
 
5.1 Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB  

 
Werden durch die Änderung eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, 
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(Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Fläche sowie Erschließungskonzept blei-
ben unverändert) kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden.  
 
Dies bedeutet, dass die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens insbesondere nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB (kein Umweltbericht, keine zusammenfassende Erklärung) ange-
wendet werden können. 
 
Dabei sind folgende Voraussetzungen eingehalten: 
 keine Begründung der Zulassung von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

bedürfen 
 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten 

Schutzgüter (Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzge-
biete). 

 Keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 
Die Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren sind somit gegeben. 
 
 
 
6. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung „Reines Wohngebiet“ (WR) wird beibehalten.  
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage 
 
Das Maß der baulichen Nutzung, festgelegt durch die GRZ, GFZ und Zahl der Vollgeschosse 
wird beibehalten. 
 
6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die Festsetzungen zur Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen werden beibehal-
ten. 
 
6.4 Flächen für Stellplätze und Garagen  
 
Die notwendigen Stellplätze sind auf den jeweiligen Grundstücken unterzubringen.  
Im Übrigen bleiben die Festsetzungen zu Garagen, überdachten und nicht überdachten Stell-
plätzen des Bebauungsplanes „Burgäcker – Äuble II“ bestehen. 
 
6.5 Zahl der Wohneinheiten 
Die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten wird gestrichen. 
Neue Festsetzung: Es sind 3 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. 
 
 
 
7. Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften gelten unverändert weiter. 
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8. Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung 
 
Da die Besitzverhältnisse der Flächen durch die Bebauungsplanänderung nicht berührt wer-
den, ist die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens zur Umsetzung der Planung nicht 
erforderlich. 
 
 
 
9. Planungs- und Erschließungskosten 
 
Die Bebauungsplanänderung wird vom Stadtplanungsamt der Stadt Rottenburg am Neckar 
erarbeitet. Dies entspricht einem Honorarvolumen (HOAI) von ca. 4.200 € (inklusive Neben-
kosten und Mehrwertsteuer). Es sind keine Folgekosten zu erwarten. 
 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 26.04.2019 
 
 
 
gez. Corinna Greulich  gez. Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt Stadtplanungsamt 



  
 
Anlage 
 
 




